
DIE POLIZEI INFORMIERT (Teil 7): 

Gefälschte Kleinanzeigen  

Auch in diese Online-Falle können Sie tappen, wenn Sie über eine Klein-Anzeigenplattform teure 

Produkte verkaufen. Es meldet sich ein Interessent, der vorgibt, den Artikel kaufen zu wollen und nach 

Ihren Paypal-Daten fragt. Erhält er diese, schaltet er daraufhin eine identische Anzeige und gibt beim 

Verkauf Ihre Daten an. Sie erhalten dann Geld, jedoch von jemand ganz anderem und verschicken die 

Ware an den Betrüger. 

Stimmen Sie einer Bezahlung per Paypal zu, sollten Sie in jedem Fall überprüfen, ob die Adressdaten, 

die Sie über Paypal bekommen mit denen vom Interessenten übereinstimmen. Erst dann sollten Sie 

die Ware versenden. Der Versand an Packstationen stellt in diesem Fall immer ein Risiko dar. 

Wenn Sie zu Schaden gekommen sind: 

- Kontaktieren Sie den Anbieter 

- Informieren Sie Ihre Bank 

- Dokumentieren Sie, was passiert ist 

- Melden Sie den Betrug auf der Verkaufsplattform 

- Erstatten Sie Anzeige 

Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten lassen, so melden Sie sich gerne über 

freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben! 

   Ihr Polizeipräsidium Freiburg 

 

 

 

 


